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KOMMENTAR

DOI: https://doi.org/10.18723/diw_wb:2025-37-3

Mit ihrer Milliardenbuße gegen Google hat die EU-Kommission 

ein Zeichen gesetzt: Europa ist entschlossen, seine Wettbe-

werbsregeln konsequent durchzusetzen. Dies ist ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung, wird jedoch allein nicht ausrei-

chen. Nun müssen auch wirksame Lösungen für die strukturel-

len Probleme des Marktes gefunden werden – mehr als es etwa 

im jüngsten US-Urteil gelang, bei dem Google trotz erwiesener 

Marktmacht nur vergleichsweise milde Auflagen erhielt.

Aber der Reihe nach: Die erste Septemberwoche war eine tur-

bulente Woche. Noch am Montag vertagte die EU-Kommission 

die Ankündigung einer Entscheidung im Google-Adtech-Verfah-

ren. Viele sahen dadurch die Unabhängigkeit der europäischen 

Wettbewerbspolitik ernsthaft gefährdet. Weder die Lobbyarbeit 

mächtiger Unternehmen noch politischer Druck aus Washing-

ton dürften Einfluss auf die Durchsetzung des Rechts in Europa 

haben. Nur einen Tag später folgte das Urteil im US-Kartellver-

fahren gegen Google wegen seiner Monopolstellung im Bereich 

der Internetsuche. Eine Aufspaltung des Unternehmens blieb 

aus. Anstelle struktureller Maßnahmen wurden lediglich Verhal-

tensauflagen verhängt. So muss Google ausgewählte Daten mit 

Wettbewerbern teilen, bleibt jedoch von strengeren Vorgaben 

wie der Offenlegung des Quellcodes oder der Abgabe von 

Chrome und Android verschont. Solche Auflagen sind besser 

als nichts, doch die Erfahrung zeigt, wie schwer sie durchzuset-

zen sind. Zudem verzichtete Richter Amit Mehta darauf, Zah-

lungen zu verbieten, mit denen Google Standardplatzierungen 

in Browsern und Smartphones absichert. Im Vergleich zu den 

Forderungen des US-Justizministeriums fiel das Urteil deutlich 

milder aus – ein klarer Vorteil für Google. 

Nach den vielen Jahren der beiden Verfahren schien es zu-

nächst, als würde am Ende nur ein laues Ergebnis stehen. Doch 

am späten Freitagnachmittag folgte die Überraschung: Die 

EU-Kommission verhängte im Adtech-Verfahren eine Geldbuße 

von fast drei Milliarden Euro gegen den Google-Mutterkonzern 

Alphabet. Im Zentrum stehen das Werbegeschäft und die weit-

reichende Durchdringung des Werbemarktes – das Herzstück 

des Geschäftsmodells. Laut Begründung nimmt Google mit 

seinen Produkten eine marktbeherrschende Stellung ein und 

hat diese seit Jahren missbraucht.

Die Strafe ist daher gerechtfertigt, wird aber allein nicht rei-

chen. Das missbräuchliche Verhalten muss nicht nur geahndet, 

sondern auch wirksam unterbunden werden. Eine Interven-

tion an dieser Stelle ist vermutlich der entscheidende Hebel, 

um Googles Dominanz in vielen Bereichen zu durchbrechen. 

Damit die Geldbuße kein Pyrrhussieg bleibt, sind die nächsten 

Schritte entscheidend. Google hat 60 Tage Zeit, um eigene 

Vorschläge zur Beseitigung der Wettbewerbsbarrieren im On-

linewerbegeschäft vorzulegen. Sollten diese nicht überzeugen, 

kann die EU-Kommission selbst Auflagen bis hin zur Entflech-

tung zentraler Geschäftsbereiche erlassen. Das wäre ein echter 

Game Changer und womöglich der einzige Weg, die strukturel-

len Probleme des Marktes nachhaltig zu lösen.

Gerade deshalb ist es jetzt wichtig, dass die EU-Kommission 

trotz anhaltender Einschüchterungsversuche konsequent 

weiter handelt und alle verfügbaren Instrumente ausschöpft, 

um Wettbewerbsverstöße von Digitalunternehmen wirksam 

zu verhindern und zu sanktionieren – sowohl im Rahmen der 

Wettbewerbspolitik als auch bei der Umsetzung der Verpflich-

tungen aus dem Digital Markets Act. Dies ist unverzichtbar, 

um offene Märkte zu sichern und demokratische Kontrolle zu 

gewährleisten. Zwar lassen sich Fragen der europäischen 

digitalen Souveränität nicht allein durch Kartellrecht oder Re-

gulierung lösen, doch deren konsequente Durchsetzung leistet 

einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Bewahrung.

Um Druck und Unabhängigkeit zu stärken, müssen auch natio

nale Wettbewerbsbehörden und Gerichte die Kommission er-

gänzen. Europa muss hier an einem Strang ziehen. Nach Jahren 

wachsender Marktmacht weniger Gatekeeper und angesichts 

der Dynamik generativer Künstlicher Intelligenz brauchen wir 

eine klare prowettbewerbliche Agenda. Letzte Woche wurde ein 

erstes Zeichen gesetzt – hoffentlich nicht das letzte.

Dieser Kommentar ist am 8. September 2025 zuerst in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung erschienen.

Tomaso Duso ist Leiter der Abteilung Unternehmen 

und Märkte im DIW Berlin.  

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder.
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